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1. Definition der Tranquilizer 
 
Hier werden unter dem Begriff „Tranquilizer“ (auch: „Tranquillantien“, von lateinisch 
tranquillare = beruhigen) alle im BtMG gelisteten Stoffe mit einem 1,4-Benzodiazepin-, 
1,5-Benzodiazepin- oder 1,4-Thienodiazepin-Grundgerüst sowie das den sog. „Z-Substanzen“ 
zugehörige ZolpidemC verstanden (Abbildungen 24a - 24d). 
 
 
 
 
 
 
Abb. 24a: 1,4-Benzodiazepin-Grundgerüst  Abb. 24b: 1,5-Benzodiazepin-Grundgerüst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 24c: 1,4-Thienodiazepin-Grundgerüst  Abb. 24d: Zolpidem 
 
(Abbildungen 24a - 24c entnommen aus 4 (z. T. modifiziert), Abbildung 24d entnommen aus 5) 
 
2. Zur BtMG-NomenklaturD einiger 1,4-BenzodiazepineE 
 
a) Allgemeines 
 
Die Konfiguration eines Stoffs hat wesentlichen Einfluss auf seine Wirksamkeit, so dass es 
erforderlich ist, die Stereochemie jedes 1,4-Benzodiazepins exakt anzugeben, für das ein 
Grenzwert der „nicht geringen Menge“ hergeleitet wird. 
 
Die KonfigurationF der im BtMG gelisteten 1,5-Benzodiazepine und 1,4-Thienodiazepine steht 
jeweils zweifelsfrei fest. Diese Eindeutigkeit ist hingegen nicht bei jedem 1,4-Benzodiazepin 
gegeben. 

 
C Neben Zolpidem gehören zu den „Z-Substanzen“ u. a. Zaleplon und Zopiclon. Diese werden für die kurzfristige 

Therapie von Ein- und Durchschlafstörungen eingesetzt und unterliegen nicht dem BtMG. 
D Unter „Nomenklatur“ versteht man die eindeutige Benennung einer chemischen Verbindung durch 

konsequente Einhaltung der Regeln zur Nomenklatur, die von der IUPAC herausgegeben werden. Die IUPAC 
ist die weltweit anerkannte Institution u. a. zu allen Fragen der chemischen Nomenklatur. Insofern sind IUPAC-
Namen allgemein als richtig und eindeutig anzusehen, auch wenn sie im Lauf der Zeit immer wieder 
Änderungen erfahren haben. 

E Zur besseren Übersicht werden im Folgenden für die Tranquilizer die Codes (in eckigen Klammern) aus den 
Tabellen 7a und 7b verwendet. 

F Unter „Konfiguration“ versteht man in der Chemie die räumliche Anordnung von Atomen eines Moleküls, also 
dessen räumlichen Bau, wobei Drehungen um Einfachbindungen unberücksichtigt sind. 

 Bei der Benennung eines Stoffs wird die Konfiguration mit einem Präfix, dem sog. „Deskriptor“ – ggf. in 
Kombination mit dem „Lokanten“, der die Stellung des jeweiligen Atoms innerhalb des Moleküls bezeichnet 
– angegeben. 
[weiter auf Seite 5] 
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Bei genauer Literatur-Sichtung erwiesen sich allerdings die Angaben zur Konfiguration von 
1,4-Benzodiazepinen gelegentlich als vage oder unstimmig.G6 
 
b) INNH

7 und IUPAC-Name 
 
Ein Grund für die unklaren Angaben zur Konfiguration der 1,4-Benzodiazepine ist die in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen und selbst in chemischen Nachschlagewerken häufig zu 
findende Uneinigkeit, welche Konfiguration unter dem INN zu verstehen ist. 
Bei einigen im BtMG gelisteten Tranquilizern ergeben sich Widersprüche zwischen dem dort 
verwendeten IUPAC-Namen und dem entsprechenden INN. Diese werden im Folgenden 
einzeln dargestellt; zugleich werden die Widersprüche aufgelöst. 
 
c) Clorazepat, Lorazepam und Temazepam 
 
Clorazepat [TV-170], Lorazepam [TV-250] und Temazepam [TV-160] besitzen – wie die 
weiter unten genannten Stoffe Lormetazepam [TV-260] und Oxazepam [TV-120] – jeweils ein 
Stereozentrum in 3-Position des Diazepin-Rings (Abbildung 25). 
  

 

[Fortsetzung von Seite 4] 
Hier relevant sind ausschließlich 
a) die Präfixe „R“ oder „S“ für Moleküle mit einem C-Atom, an das vier verschiedene Substituenten gebunden 

sind (ein sog. „asymmetrisches C-Atom“) 
und 
b) die Präfixe „E“ und „Z“ für Moleküle mit einer C=C-Doppelbindung, bei der jedes der beiden C-Atome 

zwei verschiedene Substituenten besitzt. 
 
Die Präfixe ergeben sich gemäß den Nomenklaturregeln nach einer Priorisierung der vier Substituenten am 
asymmetrischen C-Atom bzw. aus der Relativ-Anordnung der Substituenten an der C=C-Doppelbindung. 
Durch die Angabe der Präfixe wird die Konfiguration eines Moleküls eindeutig beschrieben. 

 Besitzt ein Molekül mehrere asymmetrische C-Atome, so sollten je asymmetrischem C-Atom zwei 
Konfigurationen existieren. Allerdings kann die tatsächliche Anzahl an Konfigurationen geringer sein, wenn 
die Existenz einer bestimmten Konfiguration ausgeschlossen werden kann. Das ist etwa dann der Fall, wenn 
ein starres Ringsystem bestimmte räumliche Anordnungen nicht zulässt. 
Moleküle, die derartige räumlich unterschiedliche chemische Strukturen aufweisen, heißen „Konfigurations-
isomere“ oder „Stereoisomere“. 
Unter einer racemischen Mischung („Racemat“) versteht man eine 1 : 1 - Mischung aus zwei Konfigurations-
isomeren, die spiegelbildlich zueinander aufgebaut sind. Solche Isomere heißen „Enantiomere“. 

G Auch die Homepage des BfArM, die in ihrer „Betäubungsmitteltabelle“ die im BtMG gelisteten Stoffe samt 
zugehöriger Strukturformel auflistet,6 beinhaltet diesbezüglich einige Fehler. 

H Das INN-System wurde in den 1950er Jahren von der WHO ins Leben gerufen, um international einheitliche 
Kurzbezeichnungen für Wirkstoffe zu etablieren. Sie sind im Gegensatz zu den Markennamen bzw. 
Warenzeichen von Medikamenten / Arzneimitteln nicht durch Copyright geschützt und können daher ohne 
Beschränkungen verwendet werden. 

 Für die missbräuchlich verwendeten, hier behandelten Stoffe ist die vom INCB veröffentlichte „Green List“ 
(List of Psychotropic Substances under International Control) gemäß der „Convention on Psychotropic 
Substances 1971“ der CND7 mit INNs maßgebend. 
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 Im BtMG wird dem INN „Clorazepat“ der IUPAC-Name (RS)-7-Chlor-2-oxo-5-phenyl- 

2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure gleichgesetzt, während er in der 
englischsprachigen „Green List“7 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzo-

diazepine-3-carboxylic acid lautet. 
 Im BtMG wird dem INN „Lorazepam“ der IUPAC-Name (RS)-7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-

3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on gleichgesetzt, während er in der 
englischsprachigen „Green List“7 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one lautet. 
 Im BtMG wird dem INN „Temazepam“ der IUPAC-Name (RS)-7-Chlor-3-hydroxy- 

1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on gleichgesetzt, während er in der 
englischsprachigen „Green List“7 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one lautet.I 
 

Die IUPAC-Namen der drei Stoffe im BtMG beschreiben damit jeweils Racemate, während sie 
in der „Green List“ die Konfigurationen offenlassen, also jeweils beide Enantiomere umfassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 25: Clorazepat, Lorazepam, Lormetazepam, Oxazepam und Temazepam 
               (mit Sternchen gekennzeichnet ist das chirale C3-Atom) 
 
               (Abbildung entnommen aus 4, anschließend modifiziert) 
 
Nachfolgend werden unter Clorazepat [TV-170], Lorazepam [TV-250] und Temazepam  
[TV-160] all diejenigen chemischen Strukturen verstanden, denen die Konfigurationsangaben 
des INN zugrundeliegen, also jeweils beide der Abbildung 25 entsprechenden Strukturen. 
Offensichtlich wurden die o. g. IUPAC-Namen irrtümlich ins BtMG aufgenommen. 
 
d) Loprazolam 
 
In Loprazolam [TV-400] ist die 4-Methylpiperazinyl-Gruppe über eine Methyliden-Einheit an 
den 1,3-Imidazolylring gebunden (Abbildungen 26a und 26b). 
 
 Im BtMG wird dem INN „Loprazolam“ der IUPAC-Name 6-(2-Chlorphenyl)-2- 

[(Z)-4-methylpiperazin-1-ylmethylen]-8-nitro-2,4-dihydro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzo-

diazepin-1-on gleichgesetzt, während er in der englischsprachigen „Green List“7  
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)-methylene]-8-nitro-1H-

imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one lautet.J 

 
I Die Hervorhebungen durch Fettdruck stammen von den Autoren und sind nicht im BtMG enthalten. 
J Die Hervorhebung durch Fettdruck stammt von den Autoren und ist nicht im BtMG enthalten. 

R1 R3 R2‘  
    

H COOH H Clorazepat [TV-170] 
H OH Cl Lorazepam [TV-250] 
CH3 OH Cl Lormetazepam [TV-260] 
H OH H Oxazepam [TV-120] 
CH3 OH H Temazepam [TV-160] 

 

1 

3 

2‘
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Der IUPAC-Name im BtMG beschreibt damit das in Abbildung 26a dargestellte Z-Isomer, 
während er in der „Green List“ sowohl das Z-Isomer als auch das in Abbildung 26b 
dargestellte E-Isomer umfasst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Abb. 26a: Z-Isomer von Loprazolam  Abb. 26b: E-Isomer von Loprazolam 
                 nach der „Green List“,                    nach der „Green List“ 
           „Loprazolam“ 

          nach dem BtMG 
 

(Abbildungen entnommen aus 8, anschließend modifiziert) 
 
 In der „Green List“7 ist Loprazolam unter der CAS-Nummer 61197-93-1 gelistet.K Diese 

stimmt jedoch nicht mit der tatsächlichen CAS-Nummer 61197-73-7 für Loprazolam über-
ein. Den Autoren der „Green List“ war vermutlich zum Zeitpunkt der Aufnahme von 
Loprazolam dessen Stereochemie nicht bekannt, obwohl der Patentinhaber diese zuvor 
genau angegeben hatte: Bei der von ihm beschriebenen Synthese entsteht der graphischen 
Darstellung in der Patentschrift zufolge offenbar ausschließlich das sterisch begünstigte  
Z-Isomer des Moleküls.9 

 
Nachfolgend wird unter „Loprazolam“ diejenige Struktur verstanden, die der Konfigurations-
angabe des INN zugrundeliegt, also das in Abbildung 26a dargestellte Isomer. 
 
e) Oxazolam 
 
Oxazolam [TV-200] besitzt zwei Stereozentren am Oxazol-Ring (Abbildungen 27a - 27d). 
 
Im BtMG wird unter dem INN „Oxazolam“ als IUPAC-Name (2RS,11bSR)-10-Chlor- 

2-methyl-11b-phenyl-2,3,7,11b-tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 

gelistet, während er in der englischsprachigen „Green List“7 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro- 

2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one lautet.L 
 
  

 
K Die CAS-Nummer (auch „CA-Nummer“) ist eine von der American Chemical Society vergebene Nummer zur 

eindeutigen Bezeichnung eines chemischen Stoffs. Sie stellt den international anerkannten Standard zur 
Bezeichnung chemischer Stoffe dar. 
Verbindungen mit (zunächst) ungeklärter Stereochemie erhalten eine eigene CAS-Nummer. 

L Die Hervorhebung durch Fettdruck stammt von den Autoren und ist nicht im BtMG enthalten. 
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Der IUPAC-Name im BtMG beschreibt damit das Racemat, das aus dem (2R,11bS)-Isomer 
und dem (2S,11bR)-Isomer besteht (Abbildungen 4a und 4b), während er in der „Green List“ 
neben diesen beiden genannten Stereoisomeren auch die in den Abbildungen 4c und 4d 
dargestellten (2S,11bS)- bzw. (2R,11bR)-Isomere umfasst. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Abb. 27a: (2R,11bS)-     Abb. 27b: (2S,11bR)-      Abb. 27c: (2S,11bS)-     Abb. 27d: (2R,11bR)- 

       Oxazolam          Oxazolam  Oxazolam     Oxazolam 
 
(Abbildungen entnommen aus 10, jeweils modifiziert) 
 
Nachfolgend werden für Oxazolam [TV-200] all diejenigen chemischen Strukturen verstanden, 
denen die Konfigurationsangaben des INN zugrundeliegen, mithin alle in den Abbildungen  
27a - 27d dargestellten Strukturen. Offensichtlich wurde der o. g. IUPAC-Name irrtümlich ins 
BtMG aufgenommen. 
 
3. Zur Betäubungsmitteleigenschaft des Enantiomers von Remimazolam 
 
Das im BtMG gelistete Remimazolam [TV-450] stellt ein am C3-Atom des Diazepin-Rings 
(S)-konfiguriertes 1,4-Benzodiazepin dar (Abbildung 28a). Da sein Enantiomer (Abbildung 
28b) nicht im BtMG gelistet ist, stellt dieses nur dann ein Betäubungsmittel dar, wenn eine 
missbräuchliche Verwendung vorgesehen ist (siehe Spiegelstrich 4 am Ende der Anlage I des 
BtMG: „- die Stereoisomere der in dieser oder einer anderen Anlage aufgeführten Stoffe, wenn 

sie als Betäubungsmittel missbräuchlich verwendet werden sollen“). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Abb. 28a: Remimazolam    Abb. 28b: Enantiomer des Remimazolams 
                 (S-Konfiguration am C3-Atom        (R-Konfiguration am C3-Atom 
                 des Diazepin-Rings)         des Diazepin-Rings)  
 
(Abbildungen entnommen aus 11, jeweils modifiziert) 
 
  

3 3 
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4. Fehlende Bedeutung der Stereochemie einiger 1,4-Benzodiazepine für die Her-
leitung ihrer Grenzwerte der „nicht geringen Menge“ 

 
a) Die Racemisierung der 3-Hydroxy-substituierten 1,4-Benzodiazepine 
 
Oxazepam [TV-120] besitzt eine Hydroxygruppe am chiralen C3-Atom (Abbildung 25). 
Die Energiebarriere für eine Racemisierung – darunter versteht man die Umwandlung von 
einem Enantiomer in das andere Enantiomer – ist derart niedrig, dass sie bereits unter 
physiologischen Bedingungen sehr schnell stattfindet. Dieser auf molekularer Ebene 
stattfindende Vorgang („Reaktionsmechanismus“) konnte aufgeklärt werden. Berechnungen 
zeigen, dass er auch für die Racemisierung von Lorazepam [TV-250], Lormetazepam [TV-260] 
und Temazepam [TV-160] (jeweils Abbildung 25) zutrifft.12 
 
Obwohl Versuche nahelegen, dass die Enantiomere von Oxazepam [TV-120] deutlich 
unterschiedlich stark an die Benzodiazepin-Bindungsstelle andocken,13,14,15 sind sie wegen 
dieser Racemisierung pharmakologisch jeweils gleich wirksam, so dass eine Unterscheidung 
hinsichtlich der Herleitung eines Grenzwerts der „nicht geringen Menge“ obsolet ist. Gleiches 
gilt für Lorazepam [TV-250], Lormetazepam [TV-260] und Temazepam [TV-160]. 
 
b) Aktive Metaboliten einiger 1,4-Benzodiazepine 
 
Clorazepat [TV-170], Temazepam [TV-160], Ketazolam [TV-140], Camazepam [TV-150] und 
Oxazolam [TV-200] sind Benzodiazepine mit jeweils mindestens einem Stereozentrum. Oral 
eingenommen werden sie rasch metabolisiert.16,17 Dies erfolgt schneller als der weitere Abbau 
ihrer Metaboliten. 
Zwei der Metaboliten (Diazepam [TV-100] und Nordazepam [TV-110]) sind Wirkstoffe ohne 
Stereozentrum, die beiden anderen (Temazepam [TV-160] und Oxazepam [TV-120]) besitzen 
zwar jeweils ein Stereozentrum, racemisieren aber, wie unter Kap. 4a dargelegt ist, sehr schnell 
(siehe auch Abbildung 30a). 
 
Somit sind die Konfigurationen von Clorazepat [TV-170], Temazepam [TV-160], Ketazolam 
[TV-140], Camazepam [TV-150] und Oxazolam [TV-200] für deren Wirkung unerheblich. 
Eine Unterscheidung zwischen den Konfigurationsisomeren bei der Herleitung eines 
Grenzwerts der „nicht geringen Menge“ ist daher obsolet. 
 
c) Aktive Metaboliten von Cloxazolam 
 
Cloxazolam [TV-270], ein Benzodiazepin mit einem Stereozentrum, ist ein Prodrug und selbst 
so gut wie wirkungslos. Oral eingenommen verstoffwechselt es zu den aktiven Metaboliten 
Delorazepam [TV-280] und Lorazepam [TV-250].17,18 
Delorazepam [TV-280] besitzt kein Stereozentrum. Lorazepam [TV-250] besitzt zwar ein 
Stereozentrum, racemisiert aber, wie unter Kap. 4a dargelegt ist, sehr schnell (siehe auch 
Abbildung 30b). 
 
Somit ist die Konfiguration von Cloxazolam [TV-270] für seine Wirkung unerheblich. Eine 
Unterscheidung zwischen den Konfigurationsisomeren bei der Herleitung eines Grenzwerts der 
„nicht geringen Menge“ ist daher obsolet. 
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d) Flubromazepam, die eigentliche Wirkform von Haloxazolam 
 
Haloxazolam [TV-340] ist ein Benzodiazepin mit einem Stereozentrum. Aufgrund eines 
Struktur-Wirkungs-Vergleichs mit Cloxazolam [TV-270] ist davon auszugehen, dass es sich 
bei diesem Benzodiazepin ebenfalls um ein wirkungsloses Prodrug handelt. Tatsächlich wird 
Haloxazolam [TV-340] zu Flubromazepam [TN-110], einem Wirkstoff ohne Stereozentrum, 
abgebaut (siehe auch Abbildung 30c).17 
 
Somit ist die Konfiguration von Haloxazolam [TV-340] für seine Wirkung unerheblich. Eine 
Unterscheidung zwischen den Konfigurationsisomeren bei der Herleitung eines Grenzwerts der 
„nicht geringen Menge“ ist daher obsolet. 
 
e) Desalkylflurazepam, die eigentliche Wirkform von Ethylloflazepat 
 
Ethylloflazepat [TV-310], ein Benzodiazepin mit einem Stereozentrum, ist ein Prodrug und 
selbst so gut wie wirkungslos. Oral eingenommen wird es zu Desalkylflurazepam (Abbildung 
29) metabolisiert,17 einem nicht im BtMG gelisteten Wirkstoff ohne Stereozentrum (siehe auch 
Abbildung 30d). 
 
Somit ist die Konfiguration von Ethylloflazepat [TV-310] für seine Wirkung unerheblich. Eine 
Unterscheidung zwischen den Konfigurationsisomeren bei der Herleitung eines Grenzwerts der 
„nicht geringen Menge“ ist daher obsolet. 
 

 
Abb. 29: Desalkylflurazepam 

  
(Abbildung entnommen aus 19) 

 
 
 
5. Handels- und Konsumformen 
 
Von den im BtMG gelisteten Tranquilizern ist die überwiegende Anzahl in rechtlicher Hinsicht 
verkehrs- und verschreibungsfähig. Die meisten Tranquilizer sind gleichzeitig in 
ausgenommenen Zubereitungen mit definierten Wirkstoffgehalten als verschreibungspflichtige 
Arzneimittel im Sinne des AMG zugelassen. 
Tranquilizer werden aufgrund ihrer hohen Bioverfügbarkeit üblicherweise oral und sublingual 
konsumiert. Ein nasaler oder intravenöser Missbrauch ist verhältnismäßig selten. 
 
Auf einschlägigen Internet-Portalen werden Tranquilizer meist als Reinstoffe (Pulver) oder 
Tabletten angeboten, manchmal auch in Form von „Blottern“ (saugfähiges Papier / Pappe) oder 
flüssig in Tropffläschchen. 
 
6. Wirkorte 
 
Hauptangriffsort der Tranquilizer ist das limbische System im ZNS, welches u. a. Antrieb, 
Stimmung und Affektivität reguliert. In geringerem Ausmaß greifen Tranquilizer auch peripher 
an. Sie werden im ZNS mit unterschiedlicher Affinität spezifisch an Bindungsproteine 
gebunden. Diese Bindungsstellen sind Untereinheiten der GABA-ergen Synapsen. 
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Die GABA-ergen Synapsen werden durch den körpereigenen Botenstoff GABA stimuliert. 
Hierdurch kommt es zu einer Verminderung der Erregbarkeit der angesprochenen 
Nervenzellen. 
Tranquilizer verstärken diese inhibitorische (hemmende) Wirkung von GABA, was die Reiz-
Weiterleitung der angesprochenen Nervenzellen weiter dämpft. 
 
7. (Rausch)wirkung und Abhängigkeitspotential 
 
Die Wirkpotenz der Tranquilizer wird durch ihre chemische Struktur und die damit 
verbundenen Affinitäten zur Benzodiazepin-Bindungsstelle bestimmt. Die Wirkdauern der 
einzelnen Tranquilizer unterscheiden sich stark voneinander. Sie werden vor allem durch die 
Bildung pharmakologisch wirksamer Metaboliten und die Geschwindigkeit der Elimination 
bestimmt. 
Pharmakotherapeutisch lassen sie sich in kurz-, mittel- und langwirksame Stoffe einteilen.20,M21 
 
Tranquilizer wirken je nach Wirkstoff, Dosierung und Halbwertszeit überwiegend anxiolytisch, 
hypnotisch, muskelrelaxierend, antikonvulsiv und amnestisch. Sie werden auch als 
„Sonnenbrillen für die Seele“ bezeichnet. 
Entsprechend dieser Wirkungen werden sie bei Angsterkrankungen und Erregungszuständen, 
Schlafstörungen und Muskelspasmen sowie in der Therapie cerebraler Krampfanfälle 
eingesetzt. Die amnestische Wirkung macht man sich bei der Prämedikation vor operativen 
Eingriffen und in der Notfallmedizin zunutze. 
 
Tranquilizer werden in der ambulanten Medizin häufig auch zur Behandlung unspezifischer 
oder nicht genauer abgeklärter Beschwerden mit schwer fassbaren Allgemeinsymptomen (z. B. 
Niedergeschlagenheit, Unausgeglichenheit, Lustlosigkeit, unspezifischen Angstsymptomen 
und psychosomatischen Stresssymptomen) eingesetzt. Dabei besteht die Gefahr, dass durch 
ihren Einsatz eine exakte Diagnostik und die indikationsgerechte Behandlung mit anderen 
Pharmaka oder mit psychotherapeutischen Verfahren verhindert bzw. erschwert werden. 
Als Schlafmittel verwendet, unterdrücken Tranquilizer (im Gegensatz zu Hypnotika und 
Sedativa) nicht die für den erholsamen Schlaf wichtige REM-Phase und wirken bei Über-
dosierung nicht narkotisch. 
 
Tranquilizer besitzen ein primäres Abhängigkeitspotential. Bereits nach wenigen Wochen ist 
bei täglichem Konsum die Gefahr der Entwicklung einer psychischen und physischen 
Abhängigkeit gegeben. Dies gilt nicht nur für die missbräuchliche Anwendung hoher Dosen, 
sondern auch bereits bei therapeutischer Dosierung (sog. Low-Dependency-Abhängigkeit). 
 
Plötzliches Absetzen führt zu einer „Rebound“-Reaktion: Beschwerden, derentwegen 
Tranquilizer eigentlich angewendet wurden (Ruhelosigkeit, Schlafstörungen), treten dann 
verstärkt auf.22 
 
  

 
M Es wird sogar eine zusätzliche Gruppe „ultrakurz wirkende Stoffe“ diskutiert.21 
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8. Die BGH-Entscheidungen zur Festlegung der Grenzwerte der „nicht geringen 
Menge“ von Tranquilizern 

 
a) Urteile 1 StR 579/09, 1 StR 580/09 und 1 StR 581/09 vom 02.11.2010 
 
In den BGH-Urteilen 1 StR 579/09, 1 StR 580/09 und 1 StR 581/09 vom 02.11.2010 wurden 
die Grenzwerte für Diazepam [TV-100], Alprazolam [TV-240], Clonazepam [TV-390], 
Lorazepam [TV-250], Lormetazepam [TV-260], Midazolam [TV-330], Oxazepam [TV-120], 
Temazepam [TV-160], Tetrazepam [TV-460] und Triazolam [TV-290] sowie Zolpidem  
[TV-480] festgelegt. 
Der BGH erkannte, dass die verfahrensgegenständlichen Stoffe, obwohl sie „eine gewisse 

euphorisierende Wirkung haben“, nicht zu einem typischen Rauschzustand führen, „wie er z.B. 

mit dem Konsum von sog. harten Drogen wie etwa Heroin einhergeht.“ Eine für die 
Berauschung erforderliche Einzeldosis konnte daher nicht angegeben werden. Auf die in 
früheren BGH-Entscheidungen angewandte Formel 
 

Grenzwert = Konsumeinheit x Maßzahl 
 

konnte er hier nicht zurückgreifen. Er stellte daher fest: 
„Wegen dieser Besonderheit kann daher die für die Bestimmung der nicht geringen Menge 

erforderliche Konsumeinheit nicht - wie in der Rechtsprechung sonst üblich - anhand der 

adäquaten Dosis zur Erzielung einer stofftypischen Rauschwirkung ermittelt werden […].“ Er 
stellte „vielmehr […] auf den regelmäßigen Tagesbedarf eines durchschnittlichen 

Benzodiazepin- bzw. Zolpidem-Konsumenten“ ab und verglich den regelmäßigen Tagesbedarf 
dieses durchschnittlichen Benzodiazepin-Abhängigen mit der gerade noch medizinisch 
vertretbaren Tages-Maximaldosis eines Patienten. 
Für Diazepam [TV-100] setzte der BGH eine Tages-Maximaldosis von 40 mg fest. Er 
begründete seine Entscheidung damit, dass die übliche therapeutische Tagesdosierung 5 bis 
10 mg beträgt. Er erkannte zudem richtigerweise, dass eine Dosierung von „20 Milligramm am 

Tag besonders sorgfältig ärztlich kontrolliert werden“ müsse. „Dosierungen von 40 Milli-

gramm Diazepam werden als mögliche Höchstdosis nur für besondere Indikationen (z.B. als 

Antiepileptikum) angesehen“. 
 
Der jeweilige „maximale Tagesbedarf“ der anderen Stoffe wurde durch Vergleich ihrer 
Äquivalenzdosierungen zur Leitsubstanz Diazepam [TV-100] ermittelt. 
 
Der BGH sah in den verfahrensgegenständlichen Stoffen das „hauptsächliche 

Gefahrenpotential bei einem Missbrauch […] nicht […] in einer unmittelbaren, im 

ungünstigsten Fall sogar tödlich verlaufenden Gesundheitsschädigung […], sondern in der 

Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung und der damit einhergehenden chronischen 

Beeinträchtigungen für den menschlichen Organismus bei einem längerfristigen Gebrauch“. 
Deshalb sei „die Maßzahl vornehmlich an der Art und Dauer des Gebrauchs zu orientieren. 

[…] Um die Gefahr der Abhängigkeit zu verringern, darf die Einnahmedauer […] nach den 

einschlägigen medizinischen Leitlinien nicht mehr als acht Wochen betragen.“ 
Die Maßzahl sei „daher auf 60 (entsprechend einem Zeitraum von acht Wochen oder 60 Tagen) 

festzusetzen.“ 
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Aus der Argumentation des BGH ergibt sich, dass dieses Verfahren zur Herleitung eines 
Grenzwerts auch auf andere Stoffe anwendbar ist, 
 die in Form von Arzneimitteln auf dem Markt waren oder sind, oder die zumindest 

pharmakologisch-toxikologisch untersucht wurden 
 für die eine Äquivalenzdosis zu einer Leitsubstanz angegeben werden kann 

und 
 für die eine medizinisch begründete maximale Behandlungsdauer existiert. 

 
Grenzwerte von Stoffen, für die mindestens eines der genannten Kriterien nicht zutrifft, müssen 
ggf. anderweitig hergeleitet werden. Dies gilt insbesondere für solche Benzodiazepine und 
Thienodiazepine, die nicht als Arzneimittel zugelassen wurden / sind. 
 
b) Beschluss 3 StR 136/21 vom 08.03.2022 
 
Im Beschluss 3 StR 136/21 vom 08.03.2022 wandte der BGH das unter Kap. 8a beschriebene 
Vorgehen auch auf Etizolam [TV-420] an. 
Bei der Herleitung eines Grenzwerts für Flubromazepam [TN-110], das nicht medizinisch 
genutzt wird, versuchte er ebenfalls, diesen Weg zu gehen. 
 
9. Parameter zur Herleitung der Grenzwerte der „nicht geringen Menge“ 
 
Die Herleitung der Grenzwerte der „nicht geringen Menge“ erfolgt auf Grundlage der in den 
Tabellen 7a und 7b enthaltenen Daten. 
 
Zur Herleitung der Grenzwerte der „nicht geringen Menge“ werden folgende Parameter und 
Erkenntnisse berücksichtigt: 
 
a) Experimentell ermittelte pharmakologisch-toxikologische Daten zur Wirkung (insbesondere 

Ki-, EC50- und IC50-Werte) 
Da die Bildung der Ligand-Bindungszentren-Komplexe dem Massenwirkungsgesetz folgen, 
stellt die Bindungskonstante Ki ein Maß für die Affinität eines Wirkstoffs zu den 
entsprechenden Bindungszentren dar: Je größer dessen Affinität zu den Bindungszentren ist, 
umso mehr Bindungszentren werden bei einer bestimmten Stoffkonzentration besetzt und 
umso kleiner ist der Ki-Wert. 
Der Ki-Wert allein ist nur bedingt aussagekräftig, da die Affinität zu einem 
Bindungszentrum lediglich ein Maß für die Bindungsstärke darstellt und nichts über die 
Wirkung selbst aussagt, die der Wirkstoff tatsächlich auslösen kann. Sie zeigt sich vielmehr 
erst in einem objektivierbaren biologischen Effekt. 
Grundsätzlich sind unterschiedlich stark ausgeprägte, agonistische (d. h. das Bindungs-
zentrum aktivierende) bzw. antagonistische (d. h. das Bindungszentrum blockierende) 
Wirkungen möglich. Sie werden durch weitere Deskriptoren wie EC50-Werte (mittlere 
effektive Stoffmengenkonzentration eines Agonisten) bzw. IC50-Werte (mittlere 
inhibitorische Stoffmengenkonzentration eines Antagonisten) beschrieben. 

 
Die Aussagekraft der drei Deskriptoren (Ki-, EC50- und IC50-Werte) wird dadurch ein-
geschränkt, dass Forschungsgruppen zu ihrer Bestimmung in der Regel nicht-harmonisierte 
Versuchsanordnungen nutzen. Daher sind nur diejenigen Werte uneingeschränkt mit-
einander vergleichbar, die unter gleichen Bedingungen gewonnen wurden. In den Tabellen 
7a und 7b ist dies an der gleichen Quellenangabe erkennbar. 
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b) Vorwiegende Konsumform 
Im Urteil 1 StR 612/87 vom 22.12.1987 legte der BGH zur Herleitung des Grenzwerts der 
„nicht geringen Menge“ von Morphin die „wirksamste“ und „ganz überwiegend“ 
vorkommende Konsumform zugrunde. 
Für die Tranquilizer ist der orale Aufnahmeweg maßgebend, da dies der weit überwiegenden 
Konsumform entspricht. 

 
c) Angaben von Konsumenten 

Hierzu zählen insbesondere Angaben der verwendeten Dosen, Aussagen zur Wirkintensität, 
Wirkungsdauer sowie der Gesamtheit der positiven und negativen Begleiterscheinungen des 
Konsums. Trotz aller Subjektivität zur Frage der gefühlten Wirkintensität und der 
möglicherweise fehlerhaften Angaben über die dafür jeweils erforderlichen Konsumdosen 
liefern die ausgewählten Quellen zusätzliche und vergleichbare Daten. 

 
d) Orale therapeutische Einzel- und Tagesmaximaldosen 
 
e) Defined Daily Dose (DDD) 

Die DDD wird als Maß für die einem Erwachsenen pro Tag verordnete Arzneimittelmenge 
verwendet. Sie ist ein Mittelwert der verwendeten Dosierungsempfehlungen auch 
unterschiedlicher Darreichungsformen. Die DDD basiert auf der Menge eines Wirkstoffs, 
die typischerweise bei der Hauptindikation bei Erwachsenen pro Tag angewendet wird. Zu 
berücksichtigen ist, dass die DDD nicht die empfohlene oder tatsächlich verordnete 
Tagesdosis wiedergibt, sondern eine technische Maß- und Vergleichseinheit darstellt. 

 
f) Toxizitätsdaten 

Hier relevant ist die mittlere orale letale Dosis (LD50) bei verschiedenen Tierspezies, also 
diejenige Menge eines Wirkstoffs, nach dessen Applikation 50 % eines Testkollektivs 
sterben. 

 
g) Äquivalenzfaktor 

Unter dem „Äquivalenzfaktor“ versteht man das Verhältnis der Dosis eines Wirkstoffs im 
Vergleich zur wirkungsgleichen Dosis einer „Leitsubstanz“. 
Bei Stoffen mit einem breiten Anwendungsspektrum kommt es häufig zu anwendungs-
bezogenen unterschiedlichen Äquivalenzfaktoren. Diese können je nach Stoff auch deutlich 
unterschiedlich groß ausfallen.N23a 

 
h) Intoxikationskasuistiken und Mortalität 

Naheliegend ist, dass man aus der Häufigkeit von Intoxikationen und Todesfällen, mit der 
ein Tranquilizer in Zusammenhang gebracht wird, auf dessen Gefährlichkeit schließen kann. 
Die hier in den Tabellen zitierten Todesfälle sind meistens keine Monointoxikationen, 
vielmehr handelt es sich in der Regel um Mischintoxikationen. Diese und eventuelle additive 
bzw. superadditive Effekte mit anderen Noxen sind ggf. zu berücksichtigen. 

 
 

N Beispielhaft seien die am Mausmodell für Clonazepam [TV-390] gewonnenen Erkenntnisse näher erläutert:23a 
Die Wirkungsäquivalenz zwischen Clonazepam [TV-390] und Diazepam [TV-100] bei der Unterdrückung 
von Krämpfen liegt zwischen 1 : 0,1 und 1 : 20, je nachdem, ob der Krampf chemisch oder elektrisch induziert 
wurde. 
Demgegenüber ist die muskelrelaxierende Wirkung von Clonazepam [TV-390] 30 mal stärker und die 
anxiolytische Wirkung 12 mal stärker als die von Diazepam [TV-100]. 
Dieses Beispiel zeigt, dass die im Regelfall unspezifischen Angaben von Äquivalenzfaktoren kritisch gesehen 
werden müssen. 
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i) Anwendung allgemeingültiger Struktur-Wirkungs-Beziehungen auf neuere, nicht 
medizinisch genutzte Benzodiazepine 
Grundsätzlich können biologische Wirkungen von Molekülen bekannter chemischer 
Struktur vorausgesagt werden, wenn es strukturell ähnliche Moleküle gibt, deren Wirkungen 
bekannt sind. 
Die Auswirkung der jeweiligen Substitution an verschiedenen Stellen im Molekül auf die 
resultierende Wirkstärke ist bei den 1,4-Benzodiazepinen hinreichend gut untersucht. Für 
sie können also diesbezüglich recht gute Vorhersagen getroffen werden.O20,24 
 

Alle diese in den Tabellen 7a und 7b gelisteten Parameter werden bei der in den nachfolgenden 
Kapiteln skizzierten Herleitung von Vorschlägen für die Grenzwerte der „nicht geringen 
Menge“ verwendet. Für eine möglichst kompakte Darstellung wird jedoch überwiegend mit 
Äquivalenzfaktoren argumentiert. 
 
10. Vorschläge für die Herleitung von Grenzwerten der „nicht geringen Menge“ 
 
10.1 Allgemeines 
 
Das folgende Konzept zur Herleitung der Grenzwerte berücksichtigt lediglich die Wirkungen 
des jeweiligen Stoffs, wie sie aus pharmakologisch-toxikologischen Experimenten bzw. 
Untersuchungen gewonnen wurden. 
 
Nicht berücksichtigt werden Wirkungen und Nebenwirkungen nach Missbrauch im 
übertherapeutischen Bereich, bei dem Dosierung und Konsumhäufigkeit einen entscheidenden 
Einfluss auf das Wirkprofil haben. Dieser Einfluss besteht insbesondere dann, wenn die aktiven 
Metaboliten eine deutlich längere Halbwertszeit aufweisen als der ursprünglich aufgenommene 
Tranquilizer. 
Dieses Weglassen mag aus toxikologischer Sicht ggf. unbefriedigend sein, entspricht aber der 
bisherigen Vorgehensweise des BGH in seinen Urteilen 1 StR 579/09, 1 StR 580/09 und 
1 StR 581/09 vom 02.11.2010 und in seinem Beschluss 3 StR 136/21 vom 08.03.2022. 
 
10.2 Metabolisierung einiger 1,4-Benzodiazepine 
 
Zur Illustrierung der durchaus komplexen Metabolisierungswege sind diese in den 
Abbildungen 30a - 30d für eine Vielzahl von 1,4-Benzodiazepinen dargestellt. 
Aus den Abbildungen kann abgelesen werden: 
 
 Diazepam [TV-100], Nordazepam [TV-110], Temazepam [TV-160] und Oxazepam  

[TV-120] sind bei der Verstoffwechselung der 7-Chlor-5-phenyl-1,4-benzodiazepine als 
aktive Metaboliten von zentraler Bedeutung (Abbildung 30a). 

 Lorazepam [TV-250] ist bei der Verstoffwechselung der 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1,4-
benzodiazepine von zentraler Bedeutung (Abbildung 30b). 

 Flubromazepam [TN-110] ist der aktive Metabolit von Haloxazolam [TV-340] (Abbildung 
30c). 

 Desalkylfluorazepam ist der aktive Metabolit der 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1,4-
benzodiazepine (Abbildung 30d). 

  

 
O Die Auswirkungen der Einführung verschiedener Substituenten auf die Wirkstärke sind in 20 und 24 jeweils 

übersichtlich dargestellt. 
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Abb. 30a: vereinfachte Darstellung der Metabolisierung der 7-Chlor-5-phenyl-1,4-benzo- 
                   diazepine 
                   (Einzelbilder entnommen aus 6)  
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Abb. 30b: vereinfachte Darstellung der Metabolisierung der 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)- 
      1,4-benzodiazepine 
                 (Einzelbilder entnommen aus 6) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
        Haloxazolam        Flubromazepam 
 
Abb. 30c: Metabolisierung von Haloxazolam zu Flubromazepam 
                 (Einzelbilder entnommen aus 6) 
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Ethylloflazepat    Fludiazepam 
 
Abb. 30d: vereinfachte Darstellung der Metabolisierung der 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)- 
         1,4-benzodiazepine 
                    (Einzelbilder entnommen aus 6, z. T. modifiziert) 
 
10.3 Grenzwerte für die Tranquilizer der Anlage III des BtMG 
 
Diazepam gilt in der wissenschaftlichen Fachliteratur und Medizin als der Referenzwirkstoff 
für den Potenzvergleich von Tranquilizern. Dementsprechend wird hier - dem Urteil des BGH 
folgend - Diazepam als Leitsubstanz für diese Wirkstoffe eingesetzt. 
Der BGH hat in seinen Urteilen 1 StR 579/09, 1 StR 580/09 und 1 StR 581/09 vom 02.11.2010 
den Grenzwert der „nicht geringen Menge“ Diazepam [TV-100] auf 2400 mg festgesetzt. 
Dieser Wert wird als Referenz für die Herleitung der Grenzwerte der „nicht geringen Menge“ 
für alle Tranquilizer der Anlage III des BtMG angewandt. 
 
Nordazepam [TV-110] ist etwa so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg. 
 

Oxazepam [TV-120] ist 1/3 mal so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4a dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Oxazepams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/3 = 7200 mg. 
Damit entspricht der hier pharmakologisch-toxikologisch abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für 
Oxazepam der Rechtsprechung des BGH. 
 
Medazepam [TV-130] ist 3/4 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 3/4 = 3200 mg. 
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Ketazolam [TV-140] ist halb so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4b dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Ketazolams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/2 = 4800 mg. 
 
Camazepam [TV-150] ist halb so potent wie Diazepam. Gleichzeitig wird es als gleich potent 
wie Chlordiazepoxid [TV-180] beschrieben.25 
Patentiert ist nur ein Syntheseverfahren, bei dem ausschließlich das Racemat entsteht.26 

Insofern können die in Tab. 7a stehenden Werte ausschließlich für das Racemat gelten. Die 
Erkenntnis, dass die beiden Enantiomere stark unterschiedlich an die Benzodiazepin-
Bindungsstelle andocken,27 sind damit für die Praxis als obsolet anzusehen. 
Wie in Kap. 4b dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Camazepams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert (ausgehend vom Diazepam): 2400 mg : 1/2 = 4800 mg. 
 
Temazepam [TV-160] ist halb so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4a und 4b dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden 
Stereoisomere des Temazepams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/2 = 4800 mg. 
Damit entspricht der hier pharmakologisch-toxikologisch abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für 
Temazepam der Rechtsprechung des BGH. 
 
Clorazepat [TV-170] ist eine Carbonsäure. Es kann durch Addition von Wasser an die 
Carbonylgruppe in 2-Stellung ein geminales Diol bilden. Dessen Hydroxygruppen sind 
schwach sauer, so dass Clorazepat zwei Reihen von Salzen bilden kann. In Arzneimitteln wird 
aus galenischen Gründen das Dikalium-Salz eingesetzt, das als Monohydrat vorliegt 
(Abbildung 31a - 31d). Wegen dieser Fähigkeit zur Salzbildung nimmt Clorazepat eine 
Sonderstellung unter den Tranquilizern ein, die möglicherweise nicht bei allen 
Wirkungsäquivalenzstudien berücksichtigt wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 31a:  Abb. 31b:   Abb. 31c:  Abb. 31d: 
  Clorazepat    geminales Diol   Dikaliumsalz    Dikaliumsalz-Monohydrat 
     von Clorazepat   von Clorazepat   von Clorazepat 
 
(Abbildungen entnommen aus 28, anschließend z. T. modifiziert) 
 
Die Angaben zur Potenz von Clorazepat sind uneindeutig: Einerseits wird Clorazepat als 0,67 
mal so potent wie Diazepam beschrieben. Andererseits soll dieser Wert auch für sein Di-
kaliumsalz-Monohydrat gelten. Wegen der o. g. Galenik wird es für wahrscheinlicher gehalten, 
dass es sich bei der ersten Angabe auch um das Dikaliumsalz-Monohydrat handelt. Aus den 
Molmassen (Clorazepat: 314,72 g, Clorazepat-Dikaliumsalz-Monohydrat: 408,92 g) ergibt 
sich, dass die Wirkungsäquivalenz zwischen Diazepam und Clorazepat 
0,67 x (408,92 g : 314,72 g) = 0,87 beträgt. 

K 

K 

K 

K 

x H2O 
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Wie in Kap. 4b dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Clorazepats nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 0,87 = 2800 mg. 
 
Chlordiazepoxid [TV-180] ist 0,4 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 0,4 = 6000 mg. 
 
Halazepam [TV-190] ist 1/3 mal so potent wie Diazepam. Therapeutisch wird es bis zu viermal 
so hoch, missbräuchlich dreimal so hoch dosiert wie Diazepam [TV-100]. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/3 = 7200 mg. 
 
Oxazolam [TV-200] ist ein Prodrug des Nordazepams und etwa 1/3 mal so potent wie 
Diazepam. 
Wie in Kap. 4b dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Oxazolams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/3 = 7200 mg. 
 
Prazepam [TV-210] ist halb so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/2 = 4800 mg. 
 
Pinazepam [TV-220] wird ähnlich hoch dosiert wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg. 
 
Estazolam [TV-230] ist 5 mal so potent wie Diazepam. Missbräuchlich wird es etwa 1/5 mal 
so hoch dosiert wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 5 = 480 mg. 
 
Alprazolam [TV-240] ist 10 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 10 = 240 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Alprazolam entspricht der Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Lorazepam [TV-250] ist 5 mal so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4a und 4c dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden 
Stereoisomere des Lorazepams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 5 = 480 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Lorazepam entspricht der Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Lormetazepam [TV-260] ist 6,7 mal so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4a dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Lormetazepams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 6,7 = 360 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Lormetazepam entspricht der Rechtsprechung 
des BGH. 
 
Cloxazolam [TV-270] ist 4 mal so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4c dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Cloxazolams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 4 = 600 mg. 
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Delorazepam [TV-280] ist 10 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 10 = 240 mg. 
 
Triazolam [TV-290], dessen medizinische Anwendung Anfang der 90er-Jahre kurzzeitig 
kontrovers diskutiert wurde,29,30,31a ist 20 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 20 = 120 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Triazolam entspricht der Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Flurazepam [TV-300] ist 1/3 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/3 = 7200 mg. 
 
Ethylloflazepat [TV-310] wird wie Fludiazepam [TV-320] zum stark wirksamen 
Desalkylflurazepam metabolisiert (siehe auch Kap. 4.5). Es ist etwa fünfmal so potent wie 
Diazepam. 
Wie in Kap. 4e dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Ethylloflazepats nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg : 5 = 480 mg. 
 
Fludiazepam [TV-320] ist 10 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 10 = 240 mg. 
 
Midazolam [TV-330] wird therapeutisch intravenös verabreicht. 
Es ist oral eingenommen 4/3 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 4/3 = 1800 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Midazolam entspricht der Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Haloxazolam [TV-340] ist so potent wie Diazepam. 
Wie in Kap. 4d dargelegt, brauchen für die Herleitung des Grenzwerts die beiden Stereoisomere 
des Haloxazolams nicht gesondert betrachtet zu werden. 
Grenzwert: 2400 mg. 
 
Phenazepam [TV-350] ist einer Wirkungsäquivalenzstudie zufolge fünf- bis zehnmal so potent 
wie Diazepam. Wegen der sehr hohen Anzahl an Vergiftungen und Todesfällen wird hier eine 
zehnmal so hohe Potenz bzw. Gefährlichkeit angenommen. 
Grenzwert: 2400 mg : 10 = 240 mg. 
 
Nitrazepam [TV-360] ist etwa doppelt so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 2 = 1200 mg. 
 
Nimetazepam [TV-370] ist so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg. 
 
Flunitrazepam [TV-380] ist 10 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 10 = 240 mg. 
 
Clonazepam [TV-390] wird in Europa fast ausschließlich als Antiepileptikum eingesetzt, in 
Nordamerika hingegen vorwiegend als Anxiolytikum.23b 
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Wie in Kap. 9 beschrieben, scheint Clonazepam für diese beiden Anwendungsgebiete unter-
schiedlich stark zu wirken, so dass es zwei deutlich unterschiedliche Äquivalenzfaktoren geben 
muss. Das Verhältnis der muskelrelaxierenden Wirkung von Clonazepam zu Diazepam ist 
deutlich höher als das Verhältnis der anxiolytischen Wirkung (Faktor 20 versus Faktor 5). Beim 
Missbrauch ist jedoch die anxiolytische Wirkung relevant. Für diese wurde in Tab. 7a offen-
sichtlich jeweils der geringere Äquivalenzfaktor von 5 angesetzt. Dieser Faktor deckt sich in 
etwa mit den Unterschieden der therapeutischen Dosierungen von Clonazepam und Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 5 = 480 mg. 
Damit entspricht der hier pharmakologisch-toxikologisch abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für 
Clonazepam der Rechtsprechung des BGH. 
 
Loprazolam [TV-400] ist 8 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 8 = 300 mg. 
 
Clotiazepam [TV-410] ist so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg. 
 
Etizolam [TV-420] ist 10 mal so potent wie Diazepam. Bei missbräuchlicher Anwendung wird 
es etwa 1/10 mal so hoch dosiert wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 10 = 240 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Etizolam entspricht der Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Brotizolam [TV-430] ist 40 mal so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 40 = 60 mg. 
 
Bromazepam [TV-440] ist doppelt so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 2 = 1200 mg. 
 
Remimazolam [TV-450] wird in der Therapie ausschließlich intravenös als ultrakurz 
wirkendes Narkotikum verabreicht.32,33,34,35,36,37 Eine missbräuchliche orale Anwendung ist 
angesichts seines Wirkungsspektrums und seiner vernachlässigbaren oralen Bioverfügbarkeit 
nicht vorstellbar.38 
Ein Grenzwert kann daher nicht vorgeschlagen werden. 
 
Tetrazepam [TV-460] wirkt nahezu ausschließlich muskelentspannend39 und unterscheidet 
sich daher signifikant von allen anderen hier zu beurteilenden Stoffen. 
Es ist angesichts des großen Wirkungsunterschieds beachtlich, dass in einer Studie40 die 
Wirksamkeiten von Tetrazepam mit anderen Benzodiazepinen überhaupt zu vergleichen waren. 
Wenngleich der Studienaufbau hier nicht bekannt ist und die Ergebnisse dieser Studie daher 
auch nicht auf ihre Richtigkeit überprüft werden kann, so wird doch geraten, sie ausgesprochen 
zurückhaltend zu verwerten. 
Der in Tab. 7a angegebene Wirkungsäquivalenzfaktor von 0,541 beruht ganz offensichtlich auf 
einem Irrtum in der zugrundeliegenden Literatur: In dieser wird als Metabolit von Tetrazepam 
Nordazepam angegeben, was angesichts der chemischen Strukturen auszuschließen ist. Richtig 
ist hingegen, dass Tetrazepam zu Nortetrazepam metabolisiert - offensichtlich wurde vom 
Autor Tetrazepam mit Temazepam verwechselt, weil letzteres tatsächlich zu Nordazepam 
verstoffwechselt wird. 
Ausgehend von diesem fehlerhaften Wirkungsäquivalenzfaktor von Tetrazepam zu Diazepam 
von 0,5 hatte der BGH einen Grenzwert von 4800 mg für Tetrazepam festgelegt. 
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Diesem Grenzwert kann aus toxikologischer Sicht nicht gefolgt werden. Er wird stattdessen 
wie folgt hergeleitet: 
Aus Tab. 7a ist ersichtlich, dass in der Dosierungsempfehlung einer Krankenkasse eine 
Wirkungsäquivalenz von Tetrazepam zu Diazepam von 0,2 angegeben wird.42 Dieser Faktor 
kann allerdings weder durch den Vergleich der therapeutischen Einzel- und 
Maximaldosierungen39 noch durch einen Vergleich der Rauschdosierungen beider Stoffe43 
belegt werden. 
Im Ergebnis der vorliegenden Daten wird hier der Faktor von 0,06723c als plausibel angesehen. 
Grenzwert: 2400 mg : 0,067 = 36000 mg. 
 
Clobazam [TV-470] ist halb so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/2 = 4800 mg. 
 
Zolpidem [TV-480] ist halb so potent wie Diazepam. 
Grenzwert: 2400 mg : 1/2 = 4800 mg. 
Der hier abgeleitete Grenzwert-Vorschlag für Zolpidem entspricht der Rechtsprechung des 
BGH. 
 
10.4 Grenzwerte für die Tranquilizer der Anlage II des BtMG 
 
Bei den nachfolgend aufgeführten Tranquilizern handelt es sich um sog. „Neue Psychoaktive 
Stoffe“, für die kaum valide wissenschaftliche Daten zur Pharmakologie und Toxikologie 
vorliegen. Es finden sich entsprechend auch keine wissenschaftlich belegbaren Äquivalenz-
dosisverhältnisse zu Diazepam. 
Folglich muss ein abweichender Weg zur Herleitung von Vorschlägen der Grenzwerte der 
„nicht geringen Menge“ beschritten werden, als ihn der BGH in seinen Urteilen 1 StR 579/09, 
1 StR 580/09 und 1 StR 581/09 vom 02.11.2010 und in seinem Beschluss 3 StR 136/21 vom 
08.03.2022 gewählt hat. 
 
Wesentliche Bestandteile der Argumentation zur Herleitung der Grenzwerte werden 
Konsumentenangaben zur Dosierung sowie in Einzelfällen Vergleichsangaben zu anderen 
Benzodiazepinen als Diazepam sein müssen. 
 
Für eine klare Abgrenzung zur Herleitung der Grenzwerte der Stoffe unter Kap. 10.3 wird 
folgendermaßen vorgegangen: 
Ausgangspunkte sollen jeweils die Angaben zum Konsum des Tranquilizers sein.P Um der 
höheren Gefährlichkeit dieses Tranquilizers der Anlage II des BtMG im Sinne eines 
„Sicherheitszuschlags“ Rechnung zu tragen, wird hier die jeweils niedrigste Angabe beim 
üblichen Konsum („common level“)Q herangezogen und mit dem mittleren Wert beim miss-
bräuchlichen üblichen Konsum eines strukturell nah verwandten Tranquilizers der Anlage III 
ins Verhältnis gesetzt.R 
Aus diesem Verhältnis und ausgehend vom Grenzwert des herangezogenen Referenzwirkstoffs 
wird dann ein Grenzwert für den Tranquilizer der Anlage II des BtMG vorgeschlagen. 

 
P Diese Angaben werden den beiden im hier behandelten Kontext bekanntesten Internet-Portalen tripsit.me und 

psychonautwiki.org entnommen. Deren Angaben werden häufig in wissenschaftlichen Publikationen 
herangezogen. 

Q In den Fällen, bei denen sich die beiden Angaben zum niedrigsten Wert beim üblichen Konsum unterscheiden, 
wird deren Mittelwert verwendet. 

R Wegen des Zurückgreifens auf Verbindungen mit einer möglichst nahen strukturellen Verwandtschaft darf 
aufgrund der allgemein anerkannten Struktur-Wirkungs-Beziehungen von einer sehr ähnlichen Wirkung 
ausgegangen werden. 
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Flualprazolam [TN-100] ist das 2‘-Fluor-Derivat des Alprazolams [TV-240] und das  
2‘-Fluor-Analogon des Triazolams [TV-290] (Abbildung 32). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 32: Flualprazolam, Alprazolam und Triazolam 
 
(Abbildung entnommen aus 44, anschließend modifiziert) 
 
Flualprazolam-Konsumenten nennen als niedrigste Dosis für den „common level“ eine Wirk-
stoffmenge von 0,275 mg. Für Alprazolam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durch-
schnittswert für den „common level“ bei 1 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(0,275 mg : 1 mg) = 1 : 3,6 zwischen Flualprazolam und Alprazolam. Als Grenzwert ergäbe 
sich (ausgehend vom Grenzwert für Alprazolam): 
240 mg x (1 : 3,6) = 67 mg. 
 
Für Triazolam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durchschnittswert für den „common 
level“ bei 0,375 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(0,275 mg : 0,375 mg) = 1 : 1,36 zwischen Flualprazolam und Triazolam. Als Grenzwert ergäbe 
sich (ausgehend vom Grenzwert für Triazolam): 
120 mg x (1 : 1,36) = 88 mg. 
 
Grenzwert (Mittelwert aus beiden Berechnungen): 78 mg. 
 
Flubromazepam [TN-110] ist das 2‘-Fluor-Analogon des Phenazepams [TV-350] (Abbildung 
33). 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 33: Flubromazepam und Phenazepam 
 
(Abbildung entnommen aus 45, anschließend modifiziert) 
 
Flubromazepam-Konsumenten nennen als niedrigste Dosis für den „common level“ eine Wirk-
stoffmenge von 4,5 mg. Für Phenazepam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durchschnitts-
wert für den „common level“ bei 1,5 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(4,5 mg : 1,5 mg) = 3 : 1 zwischen Flubromazepam und Phenazepam. Als Grenzwert ergibt sich  
240 mg x (3 : 1) = 720 mg. 
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 Grenzwert 

nach Kap. 10.3 
   

F Flualprazolam [TN-100]  
H Alprazolam [TV-240] 240 mg 
Cl Triazolam [TV-290] 120 mg 

R 
 Grenzwert 

nach Kap. 10.3 
   

F Flubromazepam [TN-110]  
Cl Phenazepam [TV-350] 240 mg 

R 

R 
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Dieser Grenzwert-Vorschlag für Flubromazepam liegt über den 600 mg aus dem Beschluss 
3 StR 136/21 des BGH vom 08.03.2022. 
Im Gegensatz zum hier angewandten Berechnungsverfahren ist der BGH von einem „(noch) 

üblichen Tagesbedarf“ von 10 mg ausgegangen und hat diesen Wert mit 60 multipliziert. 
Obwohl vom BGH richtigerweise festgestellt wurde, dass Flubromazepam nicht medizinisch 
genutzt wird, hat er für die Herleitung des Grenzwerts somit das gleiche Verfahren angewandt 
wie für therapeutisch genutzte Stoffe. Im Prinzip wurde vom BGH eine hypothetische 
medizinisch indizierte Tagesmaximaldosis sowie eine hypothetische aus medizinischer Sicht 
maximal zulässige Therapiedauer herangezogen. 
Wegen einer fehlenden soliden pharmakologisch-toxikologischen Datenbasis kann das vom 
BGH angewandte Verfahren jedoch hier nicht angewandt werden. 
 
Bromazolam [TN-120] ist das 8-Brom-Analogon des Alprazolams [TV-240] (Abbildung 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 34: Bromazolam und Alprazolam 
 
(Abbildung entnommen aus 46, anschließend modifiziert) 
 
Bromazolam-Konsumenten nennen als niedrigste Dosis für den „common level“ eine Wirk-
stoffmenge von 1 mg. Für Alprazolam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durchschnitts-
wert für den „common level“ bei 1 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 1 : 1 
zwischen Bromazolam und Alprazolam. Beide Grenzwert-Vorschläge sind damit gleich. 
Grenzwert: 240 mg. 
 
Flubromazolam [TN-130] ist sowohl das 8-Brom-2‘-Fluor-Analogon des Alprazolams  
[TV-240] als auch des Triazolams [TV-290] (Abbildung 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 35: Flubromazolam, Alprazolam und Triazolam 
 
(Abbildung entnommen aus 46, anschließend modifiziert) 
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Flubromazolam-Konsumenten nennen als niedrigste Dosis für den „common level“ eine Wirk-
stoffmenge von 0,175 mg. Für Alprazolam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durch-
schnittswert für den „common level“ bei 1 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(0,175 mg : 1 mg) = 1 : 5,7 zwischen Flubromazolam und Alprazolam. Als Grenzwert ergäbe 
sich (ausgehend vom Grenzwert für Alprazolam): 
240 mg x (1 : 5,7) = 42 mg. 
 
Für Triazolam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durchschnittswert für den „common 
level“ bei 0,375 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(0,175 mg : 0,375 mg) = 1 : 2,1 zwischen Flubromazolam und Triazolam. Als Grenzwert ergäbe 
sich (ausgehend vom Grenzwert für Triazolam): 
120 mg x (1 : 2,1) = 57 mg. 
 
Grenzwert (Mittelwert aus beiden Berechnungen): 50 mg. 
 
Diclazepam [TN-140] ist das 2‘-Chlor-Derivat des Diazepams [TV-100] und das 2´-Chlor-
Analogon des Fludiazepams [TV-320] (Abbildung 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 36: Diclazepam, Diazepam und Fludiazepam 
 
(Abbildung entnommen aus 47, anschließend modifiziert) 
 
Diclazepam-Konsumenten nennen als niedrigste Dosis für den „common level“ eine Wirkstoff-
menge von 1 mg. Für Diazepam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durchschnittswert für 
den „common level“ bei 10 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(1 mg : 10 mg) = 1 : 10 zwischen Diclazepam und Diazepam. Als Grenzwert ergibt sich 
2400 mg x (1 : 10) = 240 mg. 
Eine Herleitung ausgehend von Fludiazepam kann wegen fehlender Konsumenten-Angaben 
nicht ausgeführt werden. 
Grenzwert: 240 mg. 
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Clonazolam [TN-150] ist das 8-Nitro-Analogon des Triazolams [TV-290] (Abbildung 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 37: Clonazolam und Triazolam 
 
(Abbildung entnommen aus 44, anschließend modifiziert) 
 
Clonazolam-Konsumenten nennen als niedrigste Dosis für den „common level“ eine Wirkstoff-
menge von 0,2 mg. Für Triazolam liegt der von Konsumenten mitgeteilte Durchschnittswert 
für den „common level“ bei 0,375 mg. 
Mit diesem „Sicherheitszuschlag“ errechnet sich ein Äquivalenzdosisverhältnis von 
(0,2 mg : 0,375 mg) = 1 : 1,9 zwischen Clonazolam und Triazolam. Als Grenzwert ergibt sich 
120 mg x (1 : 1,9) = 63 mg. 
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